
Den freien und fairen Wettbewerb respektie-
ren und fördern als Grundlage für eine nach-
haltigen Energiegroßhandelsmarkt.

Ausschluss jeder Beteiligung an Aktivitäten, die 
zu Marktmissbrauch, Marktmanipulation oder 
Betrug führen sowie Ausschluss der Weiterga-
be von Informationen, die unter dem Verdacht 
stehen, falsch oder irreführend zu sein. 

Geschäftsabwicklung im Einklang mit branchen-
üblichen Marktmethoden und entsprechend 
dem Handelsgebrauch, wie es von professionel-
len Marktteilnehmern erwartet wird. 

Umgang mit Kunden in fairer und redlicher Wei-
se unter Vermeidung von potentiellen Interes-
senkonflikten.

Professionelle Organisation des Energiehandels-
geschäfts unter Beachtung der angemessenen 
Separierung der Mitarbeiteraufgaben und Ge-
währleistung einer branchengerechten Aufsicht 
über die Handelsfunktionen.

2. 

3. 

4. 

5. 

1. Einführung effizienter Risiko- und Kontrollver-
fahren, durch die die typischen Risiken des 
Energiehandels beherrschbar werden.

Umsetzung von gesetzlich vorgeschriebenen 
Compliance-Richtlinien, in Erfüllung aller ge-
setzlichen Verpflichtungen und regulatori-
scher Vorgaben, Umsetzung von analogen, 
unternehmensinternen Regeln beim Energie-
handel.

Sicherstellung einer branchenüblichen Qualifi-
zierung und Aufsicht der Händler sowie Verifi-
zierung der branchenüblichen Qualifikation.

Verbot an Mitarbeiter, Bestechungsgelder an-
zubieten oder anzunehmen sowie Verbot von 
korruptem Verhalten unter allen Umständen; 
Erstellen von Richtlinien, die Geschenke und 
Bewirtung regeln. Unterscheidung von annehm-
barer und unannehmbarer Praxis.

Verwaltung der Handelsgeschäftskonten und Ri-
sikobücher, in Übereinstimmung mit einschlägi-
gen Buchhaltungsnormen und unter Beachtung 
allgemein gültiger Bilanzierungsrichtlinien.
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8. 

9. 
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6. 
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GTFG
Task Force Gas
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